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001 Verwaltungsrecht allgemein

27/01 Rechtsanwälte

Norm

GO RAK Stmk 1995 §45 Abs7 idF AnwBl 2001 Seite 648;

RAO 1868 §10 Abs1;

RAO 1868 §45 Abs4;

VwRallg;

Rechtssatz

§ 45 Abs. 7 der Geschäftsordnung für die Steiermärkische Rechtsanwaltskammer und deren Ausschuss idF des

Beschlusses der Plenarversammlung vom 7. Juni 2001, Anwaltsblatt 2001, 648 , ist vor dem Hintergrund der

gesetzlichen Vorgaben (§ 45 Abs. 4 iVm § 10 Abs. 1 RAO) so auszulegen, dass - soweit hier erheblich (es wird

Befangenheit geltend gemacht) - der Wortlaut nicht als taxativ zu verstehen oder restriktiv zu interpretieren ist,

sondern vielmehr - gesetzeskonform - derart, dass jedenfalls die in § 45 Abs. 4 iVm § 10 Abs. 1 RAO angeführten

Umstände umfasst sind (andernfalls die Satzung als gesetzesändernd gesetzwidrig wäre). Der Begri

"Pflichtenkollision" erfasst auch die Fälle der Befangenheit.
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